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TOP 39:

Benennung eines Mitglieds und eines stellvertretenden Mitglieds 
für den Beirat der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Drucksache: 602/18

I. Zum Inhalt der Vorlage

Die Bundesnetzagentur ist eine selbständige Bundesoberbehörde im Geschäfts-

bereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie mit Sitz in Bonn. 

Der Beirat hat insbesondere die Aufgabe, die Bundesnetzagentur zu beraten und 

bei Entscheidungen mitzuwirken. Er ist berechtigt, Auskünfte und Stellung-

nahmen bei der Bundesnetzagentur einzuholen. 

Der Beirat setzt sich aus jeweils 16 Mitgliedern des Deutschen Bundestages und 

16 Vertretern des Bundesrates zusammen. Die Mitglieder und ihre Stellvertreter 

werden jeweils auf Vorschlag des Deutschen Bundestages bzw. des Bundesrates 

von der Bundesregierung berufen. Die Vertreterinnen oder Vertreter des Bun-

desrates müssen Mitglieder einer Landesregierung sein oder diese politisch ver-

treten.

II. Empfehlung des Wirtschaftsausschusses

Der Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, Herrn Staatsminister Hu-

bert Aiwanger (Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwick-

lung und Energie) als Mitglied und Herrn Staatssekretär Roland Weigert (Baye-

risches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie) als 

stellvertretendes Mitglied für den Beirat der Bundesnetzagentur für Elektrizität, 

Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen gemäß § 5 BEGTPG vorzu-

schlagen.




